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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §207 Abs2

FinStrG §33 Abs1

FinStrG §33 Abs2 litb

FinStrG §8 Abs1

Rechtssatz

Da es sich bei der Führung von Lohnkonten um keine abgabenrechtliche Anzeige-, O8enlegungs- und Wahrheitsp:icht

handelt, kann der Tatbestand des § 33 Abs. 1 FinStrG durch De<zite beim Lohnkonto nicht erfüllt werden. Diese Fälle

sind daher ausschließlich nach § 33 Abs. 2 lit. b FinStrG zu beurteilen, es sei denn, ein Arbeitgeber wäre bescheidmäßig

zur Abgabe von Lohnsteueranmeldungen verp:ichtet worden (vgl. Kotschnigg in Tannert/Kotschnigg, FinStrG, 11. Lfg, §

33 Tz 280 f; VwGH 29.6.2005, 2000/14/0135; OGH 4.12.2007, 14 Os 51/07t). Für die P:ichtverletzung in einem

derartigen Fall genügt bedingter Vorsatz; der Verkürzungserfolg muss aber wissentlich bewirkt werden (vgl. Kotschnigg,

aaO, Tz 283).
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